
Richtlinie des Präsidenten sowie 

Dienstvereinbarung zwischen dem Präsidenten und dem Gesamtpersonalrat 

für ein respektvolles Miteinander an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU} 

Präambel 

Im Bemühen um die Gewährleistung bestmöglicher Arbeits- und Studienbedingungen an der Humboldt­

Universität zu Berlin sowie im Ergebnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gehen Präsidium und 

Gesamtpersonalrat mit der Inkraftsetzung dieser Vereinbarung den völlig neuartigen Weg der 

gemeinsamen, gleichzeitigen sowie gleichlautenden Verabschiedung einer Richtlinie des Präsidenten 

und einer Dienstvereinbarung zwischen dem Präsidenten und dem Gesamtpersonalrat der HU. Dies soll 

sicherstellen, dass sich die Gültigkeit der hier getroffenen Vereinbarungen für ein respektvolles 

Miteinander an der Humboldt-Universität zu Berlin auf alle Mitglieder der HU erstreckt, was dazu 

beiträgt, für aUe Mitglieder der Humboldt-Universität zu Berlin, egal-welcher l'tUtgliede.rgruppe sie 

angehören, eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu sichern, die ihrem Wohlbefinden und ihrem 

Bedürfnis nach Respekt, Anerkennung und Sicherheit bestmöglich zuträglich ist. Nur dann können sie 

ihre Leistungsfähigkeit vollends entfalten und in ihrer Arbeit Erfüllung finden. 

Deshalb stützen sich die nachfolgenden Regelungen auf den Anspruch eines fairen, kultivierten und 

achtungsvollen Zusammenwirkens aller Universitätsmitglieder. Dieser Anspruch schließt 

Diskriminierung, Mobbing, Stalking sowie sexualisierte Belästigung und Gewalt aus - ebenso wie 

bereits ihre Duldung. Wo solchen Tendenzen nicht entschlossen entgegengetreten wird, beeinträchtigen 

sie die Persönlichkeitsentwicklung, das Selbstwertgefühl und die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit 

der betroffenen Menschen. Vorkommnisse dieser Art sind in keinem Fall hinzunehmen, sondern arbeits­

oder disziplinarrechtlich zu ahnden. 

§ 1 Geltungsbereich

Die Richtlinie/Dienstvereinbarung gilt für alle Mitglieder und nebenberuflich Tätigen der HU. 

Protokollerklärung zu § 1: 

Mitglieder an der HU sind gemäß BerlHG: 

1. die Tarifbeschäftigten an der HU

2. die Beamten/ Beamtinnen

3. die eingeschriebenen Studenten und Studentinnen

4. die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen (Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren

und Juniorprofessorinnen)

5. die Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, die außerplanmäßigen Professoren und

Professorinnen sowie die Privatdozenten und Privatdozentinnen

6. die Personen, die aus Mitteln Dritter bezahlt werden

7. die Doktoranden und Doktorandinnen

8. die Lehrbeauftragten und gastweise tätigen Lehrkräfte



§ 2 Ziel

Ziel der Richtlinie/Dienstvereinbarung ist die Förderung und Verwirklichung 

einer vertrauensvollen, konstruktiven und wertschätzenden Zusammenarbeit 

des wechselseitigen Respekts vor der Persönlichkeit der/des Anderen 

der Eigenverantwortung der/des Einzelnen für ein positives innerbetriebliches Arbeitsklima. 

§ 3 Grundsätze

(1) Die HU schützt all ihre hauptberuflich und nebenberuflich Tätigen, ihre Studierenden sowie ihre
Gäste vor

• Diskriminierung

• Mobbing

• Stalking sowie

• sexualisierter Belästigung und Gewalt.

Sie ahndet Verstöße gegen diesen Grundsatz. 

(2) Mitglieder der Universität, die von Diskriminierung, Mobbing, Stalking oder sexualisierter

Belästigung und Gewalt betroffen sind, sollen ermutigt und aufgefordert werden, solche Übergriffe
nicht hinzunehmen, sondern sich zur Wehr zu setzen bzw. Dritte einzubeziehen, um rasch und
wirksam Unterstützung zu erlangen. Dies setzt Vertrauen in die Haltung der Institution und in ein
entschlossenes Vorgehen der Führungskräfte voraus. Beides soll durch diese
Richtlinie/Dienstvereinbarung gestärkt werden.

(3) Zugleich sollen Unbeteiligte aufgefordert werden, bei Vorfäl.len, die sie beobachten oder von denen 
sie Kenntnis erhalten, nicht wegzuschauen, sondern den Betroffenen direkt Hilfe anzubieten und 
sie bei der Lösung aufgetretener Probleme zu unterstützen.
Alle Mitglieder der Universität sollen in ihrer Gewissheit bestärkt werden, dass ihnen aus dem 
Ansprechen und Aufzeigen entsprechender Probleme keinerlei Nachteile erwachsen werden.

( 4) Es ist Aufgabe der Vorgesetzten auf allen Ebenen der Universität, im Rahmen ihrer
Führungsaufgaben aktiv dazu beizutragen, dass Konflikte sachgerecht ausgetragen und gelöst
werden. Sie sind verpflichtet, die Einhaltung der hier beschriebenen Standards zu gewährleisten
und bei dennoch auftretenden Fällen von Diskriminierung, Mobbing, Stalking sowie sexualisierter
Belästigung und Gewalt mit Nachdruck für die Rechte der Betroffenen einzutreten und für eine
konsequente Aufklärung bzw. eine Ahndung entsprechenden Fehlverhaltens zu sorgen.

§ 4 Begriffsbestimmungen

Die Definition der Begriffe Diskriminierung, Mobbing, Stalking sowie sexualisierte Belästigung und 
Gewalt erfolgt in der Anlage 1. Maßgeblich für die Beurteilung, ob im konkreten Einzelfall ein 
solcher Tatbestand vorliegt, ist jeweils die Würdigung der Gesamtumstände. 

Die Anlage 1 ist verbindlicher Bestandteil dieser Richtlinie/Dienstvereinbarung. 
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§ 6 Rechte der Betroffenen

(1) Es ist das Recht aller betroffenen Personen, sich in Fällen von Diskriminierung, Mobbing,
Stalking sowie sexualisierter Belästigung und Gewalt beraten zu lassen. Hierzu können sie sich
an folgende Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner wenden:

den Vorgesetzten/ die Vorgesetzte 
den jeweils zuständigen Personalrat 
die zentrale sowie die dezentralen Frauenbeauftragten 
die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
den Betriebsarzt/ die Betriebsärztin 
die Schwerbehindertenvertretung 
die Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung 
den AGG-Beauftragten/die AGG-Beauftragte. 

Die betroffene Person wird dort unter Wahrung höchster Vertraulichkeit unterstützt und beraten. 
Die betroffene Person kann eine Beratung/Anhörung durch eine Person des eigenen Geschlechts 
verlangen. 

(2) Ist es ausdrücklicher Wille der betroffenen Person, zur Lösung der Probleme über beratende
Gespräche hinaus weitere Schritte zu unternehmen, so werden diese mit ihr vereinbart und
abgestimmt. Bei allen Gesprächen hat die/der Betroffene das Recht, sich von einer Person ihres/
seines Vertrauens - auch aus dem außeruniversitären Umfeld - begleiten zu lassen.

(3) Die unter Abs. 1 genannten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen haben die Aufgabe,
nach Kenntnis eines Vorfalls im Sinne dieser Richtlinie/Dienstvereinbarung verantwortungsvoll
und zeitnah:

die betroffene Person zu unterstützen und zu beraten 
bei Einverständnis der betroffenen Person ggf. in getrennten oder gemeinsamen 
Gesprächen mit den beteiligten Personen den Sachverhalt festzustellen und zu 
dokumentieren 
bei Einverständnis der betroffenen Person diese zu allen Gesprächen und Besprechungen 
einschließlich Sitzungen der Personalabteilung zu begleiten, zu beraten und sie bei der 
Vertretung ihrer Interessen zu unterstützen 

- bei Einverständnis der betroffenen Person, einen Konfliktberater oder eine Konfliktberaterin
hinzuzuziehen.

( 4) Darüber hinaus steht es den Betroffenen frei, weitere interne und externe Beratungsstellen in
Anspruch zu nehmen oder sich an die AGG-Beschwerdestelle zu wenden. Letztere ist
verpflichtet, die Arbeitgeberin zu informieren und die Beschwerde zu bearbeiten.

(5) Die oder der Betroffene ist durch diese Richtlinie/Dienstvereinbarung nicht gehindert,
Rechtbeistand Dritter zu suchen und eigenverantwortlich rechtliche Schritte einzuleiten.

(6) Betroffenen Personen dürfen keine Nachteile erwachsen, wenn sie berechtigt Verstöße nach § 3
bekanntmachen. Gleiches gilt bei einer Weigerung, Anweisungen auszuführen, die dieser
Richtlinie/Dienstvereinbarung zuwider laufen.

(7) Die betroffene Person ist bei unmittelbar auf die Person bezogener Diskriminierung, Mobbing,
Stalking sowie sexualisierter Belästigung und Gewalt berechtigt, die Tätigkeit ohne Verlust des
Arbeitsentgelts und der Bezüge einzustellen, soweit dies zum Schutz erforderlich ist, wenn die
Arbeitgeberin keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zu deren Unterbindung ergreift.
Vor der Einstellung der Tätigkeit muss die Personalabteilung informiert werden. § 273 BGB
bleibt unberührt.
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Anlage 1: Begriffsbestimmungen 

1. Diskriminierung

Diskriminierungen können unmittelbar auf eine Person bezogen sein oder mittelbar z.B. durch 
Vorschriften, Handlungsweisen und Gegebenheiten erfolgen, die dem Anschein nach neutral sind, 
einschließlich fehlender Barrierefreiheit, die nicht allein mit hindernisfrei im physikalischen Sinne 
gleichzusetzen ist, sondern auch Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Nutzbarkeit bedeutet 
(bezogen auf Arbeitsmittel, Arbeitsplatz, Arbeitsprozesse, Kommunikation und Information). 

a) Benachteiligende Diskriminierung

Benachteiligende Diskriminierung ist eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung gegenüber einer 
anderen Person aus Gründen wie z.B. 

der nationalen, regionalen oder ethno-kulturellen Herkunft 

rassistischer Zuschrei bu ng 

des Aussehens 

des Geschlechts 

der sexuellen Identität 

einer Behinderung 

einer Krankheit 

der sozialen Herkunft 

der religiösen und/oder weltanschaulichen Orientierung 

der politischen Gesinnung 

des Lebensalters. 

b) Würdeverletzende Diskriminierung

Würdeverletzende Diskriminierung ist die Herabsetzung der nach dem Grundgesetz unantastbaren 

Würde von Menschen und/oder ihrer Rechte und Freiheiten. Dazu zählen auch Belästigungen, durch die 
ein von Einschüchterung, Anfeindung, Erniedrigung, Entwürdigung, Beleidigung, Sexualisierung oder 
Unterdrückung gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

Würdeverletzende Diskriminierungen können z.B. verbale oder schriftliche Äußerungen sowie 
Handlungen mit herabwürdigendem Inhalt aus den in Absatz 1 (a) genannten Gründen sein, aber auch 
die verbale oder bildliche Präsentation pornographischer oder sexistischer Inhalte sowie die Nutzung 

von pornographischen oder sexistischen Internetseiten, Bild-, Ton- oder Datenträgern oder 
Computerprogrammen. 

2. Mobbing

Mobbing ist eine konfliktbelastete Kommunikation oder Handlung zwischen einzelnen oder mehreren 
Beteiligten, bei der die betroffene Person unterlegen ist oder sich unterlegen fühlt und von einer oder 
mehreren anderen Personen wiederholt und systematisch, oft über einen längeren Zeitraum, mit dem 
Ziel oder dem Effekt der Ausgrenzung direkt oder indirekt angegriffen und verletzt wird. Dazu gehört 
auch Cybermobbing. 

Mobbinghandlungen sind insbesondere das von einzelnen oder von einer Gruppe von Personen 
gemeinsam ausgehende systematische Diskriminieren, Schikanieren oder Anfeinden, welche 
negative Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen, auf die Qualität der Berufs- und 
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